
STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  
61 - Stadtentwicklungsamt 
 
 
Betrifft: Förderrichtlinie der Stadt Eberswalde für 

Umweltprojekte 
 
Beschlusstext: 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage 1   

beigefügte „Förderrichtlinie der Stadt Eberswalde für Umwelt- 
   projekte. 
 
2. Der ABPU wird über den Stand der bewilligten Projekte und der  
   verausgabten Haushaltsmittel jährlich informiert. 
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Förderrichtlinie orts- 
   üblich bekannt zu machen. 
 
 
 
Eberswalde, den 30.04.2010 
 
 
 
 
 
 
Boginski  Dr. Pischel 
Bürgermeister Siegel 
  

Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 

Beschluss-Nr. 

         18-201/10 

zu DB/Vorlage   BV/308/2010 
 
Datum           29.04.2010 

                Stadtverordnetenversammlung

 
beschlossen in öffentlicher Sitzung 


